
 
 

Ratsfraktion Oerlinghausen 
 

10.11.2014 
 

 
Antrag zur Ratssitzung am 27.11.2014 

 
 
 

Sehr geehrte Frau Dr. Herbort, 

bitte setzen Sie den TOP „Stadtwerke Oerlinghausen GmbH“, dazu auch den 
Unterpunkt e) „Ergänzung des Sachverhaltes“ und dazu folgenden Antrag der 
GRÜNE-Ratsfraktion auf die Tagesordnung der Ratssitzung am 27.11.2014: 

 

 

Der Rat möge beschließen: 

1. Die Ergänzung des Sachverhaltes gem. der Begründung dieses Antrag 
wird zur Kenntnis genommen.  

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Beratung an die Fraktionen 
verwiesen. 

 

 

Begründung: 

 

1. Bereits in der Ratssitzung am 30.10.2014 stand der TOP „Stadtwerke 
Oerlinghausen GmbH“ auf der Tagesordnung und wurde einvernehmlich vertagt 
mit der Maßgabe, dass der TOP am 27.11.2014 erneut behandelt wird. 
 

2. Der Sachverhalt ist recht komplex; eine Entscheidung erfordert eine ausführliche 
Beratung und Abwägung.  
 
Beides ist anhand der „Erläuterungen“ zur Dr.-Nr. 078/X nicht sachgerecht 
möglich, weil diese überwiegend unzutreffend sowie in ganz wesentlichen 
Punkten unvollständig sind. 
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3. Insbesondere drei wichtige Sachverhalte bleiben in der Vorlage 078/X komplett 
unerwähnt: 
 
3.1. Das vom Rat einstimmig beauftragte Rechtsgutachten des Dr. Gansweid, 

(Büro Rössler) vom 13.11.2012 kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen: 

• „der Gesellschaftsvertrag entspricht sowohl kommunalrechtlich als auch 
gesellschaftsrechtlich geltendem Recht“ (vgl. „Seite 3 von 10“, unten); 
und 

• die „Einstimmigkeit“ bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung ist 
gewährleistet (vgl. „Seite 4 von 10“, oben). 

3.2. Auf Basis des Rechtsgutachtens des Dr. Gansweid hat dann der Rat am 
13.12.2012 einstimmig die Bürgermeisterin beauftragt, einen 
„Zuständigkeits- und Entscheidungskatalog“ für Stadtwerke-
Angelegenheiten zu erarbeiten (vgl. „Seite 4 von 10“, unten). 
 
Die Bürgermeisterin hat diesen Beschluss nach inzwischen fast zwei Jahren 
noch nicht umgesetzt.  
Wäre sie ihrer rechtlichen Verpflichtung nachgekommen, wären weite Teile 
der „Erläuterungen“ zur Dr.-Nr. 078/X hinfällig. 

3.3. Die Kommunalaufsicht hat sich in ihrer Entscheidung vom 10.03.2014 der 
Rechtsauffassung des Gutachtens des Dr.Gansweid ausdrücklich 
angeschlossen (vgl. „Seite 6 von 10“, unten). 
 

4. Die Kommunalaufsicht hat außerdem ein Schreiben der Bürgermeisterin vom 
24.09.2014 als rechtlich unzutreffend zurückgewiesen, welches in weiten 
Textpassagen teils wortidentisch ist mit den „Erläuterungen“ zur Dr.-Nr. 078/X  
(vgl. „Seite 10 von 10“, oben). 
 

5. Die Kommunalaufsicht hat auch bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die 
fraglichen Beschlüsse der Stadtwerke-GV nicht nichtig, sondern wirksam sind 
(vgl. „Seite 10 von 10“, unten). 

6. Im Übrigen wird auf die ausführliche chronologische Darstellung zu diesem 
Antrag (Anlage) verwiesen. 
 

7. Weitere Erläuterungen ggf. mündlich in der Sitzung. 

 

 

Für die GRÜNE-Fraktion 

gez. Thomas Reimeier 
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Anlage 
 

Chronologie zur Wirksamkeit von Beschlüssen der  
Stadtwerke-Gesellschafterversammlung (GV) 

 
 
 
 
27.09.2012:  Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen weiten Teilen 

des Rates einerseits und der Bürgermeisterin (BM) andererseits gibt 
der Rat ein Gutachten in Auftrag (einstimmiger Beschluss 
einschließlich der BM), unter anderem zur Frage: 
„Entspricht der Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Oerlinghausen 
GmbH geltendem Recht (im Zusammenspiel GmbHG, GO NRW)“? 

 

 

 

13.11.2012: RA Dr. Gansweid (Anwaltssozietät Dr. Rössler) legt sein Gutachten 
vor.  
Ergebnisse u.a.: 
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Dr. Gansweid äußert sich im Gutachten auch zur „Einstimmigkeit“ bei Beschlüssen in 
der Gesellschafterversammlung: 

 

 

Demnach kommt also bei jedem Abstimmungsverhalten in der GV ein einstimmiger 
Beschluss im Sinne des Gesellschaftsrechts zustande, denn das 
Abstimmungsergebnis ist immer das einstimmige Votum des alleinigen 
Gesellschafters Stadt Oerlinghausen. 

 

 

 

13.12.2012: Ratsbeschlüsse zu den Vorlagen 542/IX und 551/IX in Stadtwerke-
Angelegenheiten. 

Die BM deutet in der Sitzung an, dass sie die Beschlüsse für rechtswidrig hält. 

 

Unabhängig davon einigt sich der Rat incl. BM einstimmig auf folgenden Beschluss: 

 

Der Beschluss wurde von der BM bisher nicht umgesetzt. 

 



Seite 5 von 10 
 

31.01.2013: Die BM legt dem Rat mit Vorlagen 542/IX/N1 und 551/IX/N1 ihre 
Beanstandung der am 13.12.2012 gefassten Ratsbeschlüsse vor. 
Der Rat weist die Beanstandungen der BM zurück, so dass die 
Kommunalaufsicht entscheiden muss. 

Die BM legt dar, warum sie die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2012 für rechtswidrig hält 
und dass sie die Ratsbeschlüsse deshalb beanstandet. 

Der Rat bekräftigt seine Auffassung, so dass die Angelegenheit der 
Kommunalaufsicht vorzulegen ist. 

 

 

 

10.03.2014: Entscheidung der Kommunalaufsicht zu Beanstandungen der BM; 
die Kommunalaufsicht weist die Beanstandungen vollumfänglich und 
deutlich zurück, so dass die Ratsbeschlüsse wirksam sind. 

Die Kommunalaufsicht trifft auch klare Aussagen zur Vertretung der Stadt in 
Drittorganisationen und zur Wirksamkeit der dort gefassten Beschlüsse. 

Die Kommunalaufsicht bezieht sich auch auf „die zutreffenden gutachterlichen 
Feststellungen“ des Herrn Dr. Gansweid (s.o.). 

 

Wichtig: Die Entscheidung der Kommunalaufsicht ist für die BM bindend: 
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Die Kommunalaufsicht formuliert, dass und warum die Rechtsauffassung der BM 
unzutreffend ist: 

 

 

und zeigt sich erstaunt darüber, dass die BM das Gutachten des Dr. Gansweid nicht 
berücksichtigt hat: 
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Letztlich fasst die Kommunalaufsicht – zwar in juristischem Schachteldeutsch, aber 
inhaltlich eindeutig – zusammen: 

 

 

 

03.09.2014: Hinweis der BM auf ihre Rechtsauffassung zur 
Wirksamkeit/Nichtigkeit von GV-Beschlüssen. 

 

Die BM behauptet trotz der – für sie bindenden – Entscheidung der 
Kommunalaufsicht nach wie vor, sie habe die alleinige Vertretungsbefugnis in der 
GV: 
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03.09.2014: GV fasst Beschlüsse, deren Wirksamkeit von der BM erneut 
bestritten wird. 

Die Beschlüsse finden teilweise nicht die Zustimmung aller Mitglieder der 
Gesellschafterversammlung und werden nicht alle auf Vorschlag der BM, sondern 
teilweise auch auf Anregung eines anderen  Mitglieds der 
Gesellschafterversammlung gefasst. 

 

 

 

08.09.2014: Schreiben der BM; darin Behauptung, dass die am 03.09.2014 in der 
GV gefasstenBeschlüsse nichtig seien. 

 

 

 

 

16.09.2014: Aufsichtsbeschwerde von SPD, GRÜNEN und FW bei der 
Kommunalaufsicht unter Bezugnahme auf das Schreiben der 
Kommunalaufsicht vom 10.03.2014 mit der Bitte um Klarstellung zu 
den neuerlichen Behauptungen der BM. 

Zum Inhalt der Aufsichtsbeschwerde siehe unter „29.10.2014“. 

 

 

 

18.09.2014: E-Mail des Rechtsanwalts der Stadtwerke an die BM; darin 
Klarstellung durch RA Zurheide, dass die Stadtwerke-
Geschäftsführung die Rechtsauffassung der BM bis auf weiteres 
akzeptiert. 

 

 

 

24.09.2014: Anschreiben der Kommunalaufsicht an die BM mit der Bitte um 
Stellungnahme zur Beschwerde der Fraktionen vom 16.09.2014. 

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wusste die BM, dass die strittige Frage der 
Rechtmäßigkeit bzw. Wirksamkeit der GV-Beschlüsse in Kürze durch die 
Kommunalaufsicht geregelt werden würde. 
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02.10.2014: Klage der BM gegen die Oerlinghauser Stadtwerke auf Feststellung 
der Nichtigkeit der GV-Beschlüsse vom 03.09.2014. 

Ohne zunächst die (kostenlose) Rechtsdarlegung durch die Kommunalaufsicht 
abzuwarten, reicht die BM die (kostenpflichtige) Klage ein.  
 

 

 

 

13.10.2014: Antwortschreiben der BM an die Kommunalaufsicht. 

Darin führt die BM u.a. aus: 

 

 

 

 

23.10.2014: Vorlage 078/X der BM für die Ratssitzung am 30.10.2014;  
Begründung der Vorlage ist teilweise falsch bzw. unvollständig. 

 

Auch hier hätte die BM zunächst die Antwort der Kommunalaufsicht abwarten 
können. 
 

 

 

 

Darüber hinaus ist die „Erläuterung“ der Vorlage 078/X teilweise fehlerhaft und in 
wesentlichen Punkten unvollständig; siehe dazu ausführlich bereits unter Teil 3. der 
Begründung zum Antrag (vgl. „Seite 2 von 10“). 
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29.10.2014: Antwortschreiben der Kommunalaufsicht zur Aufsichtsbeschwerde 
der Fraktionen SPD, GRÜNE und FW. 
Die Kommunalaufsicht bestätigt ausdrücklich und uneingeschränkt, 
dass GV-Beschlüsse vom 03.09.2014 wirksam sind.  
Deutliche Zurückweisung der im Schreiben vom 13.10.2014 
geäußerten Rechtsauffassung der BM. 

 

Die Kommunalaufsicht weist die Rechtsauffassung der BM deutlich zurück: 

 

 

Die Fragestellung der Fraktionen SPD, GRÜNE und FW im Schreiben vom 
16.09.2014 lautete: 

 

Antwort der Kommunalaufsicht: 

  

 

Die Kommunalaufsicht bestätigt somit eindeutig, dass die GV-Beschlüsse nicht 
nichtig, sondern wirksam sind. 




